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Auswahlliste heimischer Baumarten für eine Ersatzpflanzung nach der 
 

Satzung  
zum Schutz des Baumbestandes in der Gemeinde Rödinghausen vom  

09. Mai 1988 (gem. 3 Änderungssatzung vom 06.04.2006) 
 

 

(1) Die Ersatzpflanzung bemisst sich nach dem Stammumfang des entfernten 

Baumes. Beträgt der Stammumfang des entfernten Baumes, gemessen in 1 m 

Höhe über dem Erdboden, bis zu 150 cm, ist als Ersatz ein Baum derselben oder 

zumindest gleichwertigen Art mit einem Mindestumfang von 20 cm in 1 m Höhe 

über dem Erdboden zu pflanzen. 

Beträgt der Umfang mehr als 150 cm, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 

Stammumfang ein zusätzlicher Baum der vorgezeichneten Art zu pflanzen. 

Wachsen die zu pflanzenden Bäume nicht an, ist die Ersatzpflanzung zu 

wiederholen (§ 7 (2) der Satzung). 

 

(2) Die folgende Liste der heimischen Baumarten ist als Auswahlliste / Vorschlag zu 

verstehen. Abweichungen hiervon sind möglich. Die Entscheidung welche Baumart 

als Ersatzpflanzung einzubringen ist wird im Rahmen des Antrages, zusammen 

mit der Gemeindeverwaltung, bestimmt. Grundsätzlich sollte bei einer 

Ersatzpflanzung dieselbe Baumart, welche im Rahmen der Fällgenehmigung 

entfernt wurde, Vorrang vor anderen Baumarten haben. 
 

Laubbäume  
 
A Feldahorn Acer campestre 

B Bergahorn Acer pseudoplatanus 

C Spitzahorn Acer platanoides 

D Rosskastanie Aesculus hippocastaneum 

E Hainbuche / Weißbuche  Carpinus betulus 

F Rotbuche Fagus sylvatica 

G Feldulme Ulmus carpinifolia 

H Bergulme Ulmus glutinosa 

I Flatterulme  Ulmus laevis 

J Schwarzerle Alnus glutinosa 

K Esche Fraxinus excelsior 

L Pappel Populus spp. Hybr. 

M Stieleiche Quercus robur 

N Trauebneiche Quercus petraea 

O Winterlinde Tilia cordata 

P Sommerlinde Tilia platyphyllos 

Q Baumhasel Corylus colurna 

R Walnuss Juglans regia 

S Wildkirsche / Vogelkirsche Prunus avium 

T Weide (Kopfweide) Salix spec. 

 

Nadelbäume 
 

A Europäische Eibe Taxus baccata  

 


